IBR-Beitrag: Urteilsbesprechung


	Auch Kaufpreisanteil für Erschließung unterliegt Grunderwerbsteuer



	
Kauft ein Erwerber von einer Gemeinde ein Grundstück, das im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits erschlossen ist, und enthält der vereinbarte Kaufpreis Kosten für die Erschließung sowie für durchgeführte Ausgleichsmaßnahmen nach § 135a Abs. 2 BauGB für den Naturschutz, gehört auch der auf die Erschließung und die Ausgleichsmaßnahmen entfallende Teil des Kaufpreises zur Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer


	BFH, Urteil vom 23.09.2009 – II R 20/08 
GrEStG § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 
DB 2010, 261 = BB 2010, 341


Problem/Sachverhalt

Der Kläger erwarb ein Grundstück, das bereits erschlossen war. Der Kaufpreis betrug € 38.000,00. In dem Kaufpreis waren Erschließungskosten von € 10.000,00 enthalten, Beiträge für die Abwasser-beseitigung und ein Baukostenzuschuss für den Anschluss an die Wasserversorgung in Höhe von € 8.000,00. Weitere Erschließungs-beiträge gingen im Innenverhältnis zu Lasten des Käufers. Das Finanzamt setzte auf den vollen Kaufpreis die Grunderwerbsteuer fest. Der Kläger machte geltend, dass die vertragliche Übernahme der Erschließungs-kosten bei der Festsetzung der Grunderwerb-steuer nicht berücksichtigt werden dürfte, denn der Erwerber übernehme damit eine ihn ohnehin als Folge der Erschließung treffende zukünftige Beitragsschuld. Bei der Erschließung gemeindeeigener Grundstücke könne eine Beitragspflicht erst beim späteren Grundstückserwerber entstehen. Die Bemessungsgrundlage sei deshalb der reine Grundstückspreis ohne Einbeziehung der Erschließungskosten. Die Klage hatte Erfolg, das Finanzgericht stellte fest, dass Erschließungskosten eines von der Gemeinde erschlossenen eigenen Grundstücks bei einem Verkauf des Grundstücks nicht zur Bemessungsgrundlage gehören würden. Hiergegen legte das Finanzamt Revision ein.
Entscheidung

Mit Erfolg. Der BFH nahm an, dass der auf die Erschließung und die Ausgleichsmaßnahmen (gem. § 135a Abs. 2 BauGB) für den Naturschutz zur Bemessungsgrundlage gehöre. Der Kaufpreis sei in Übereinstimmung mit dem bürgerlichen Recht das Entgelt für den 
Kaufgegenstand „Grundstück“. Für den Umfang der Gegenleistung sei entscheidend darauf abzustellen, in welchem Zustand die Vertragsbeteiligten das Grundstück zum Gegenstand des Erwerbs gemacht hätten. Sei das Grundstück im Zeitpunkt des Abschlusses des Grundstückskaufvertrages bereits tatsächlich erschlossen, könne Gegenstand eines solchen Vertrages nur das erschlossene Grundstück sein. In diesem Fall gehören die im Kaufvertrag ausgewiesenen Kosten für die Erschließung grundsätzlich zur Gegenleistung. Dies gelte auch dann, wenn der Erwerber dies von der Gemeinde kaufen würde. Dementsprechend seien Kostenerstattungs-beiträge, die wegen durchgeführter Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz als Berechnungsfaktor bei der Festlegung des Kaufpreises berücksichtigt wurden, ebenfalls als Teil des Kaufpreises in die Bemessungs-grundlage der Grunderwerbersteuer  einzubeziehen. 
Praxishinweis

Der Senat hat offen gelassen, ob die Einbeziehung von Erschließungskosten in die Gegenleistung dann ausgeschlossen ist, wenn beim Erwerb eines gemeindeigenen erschlossenen Grundstücks die Gemeinde die Erschließungsbeiträge gegenüber dem Erwerber abgabenrechtlich geltend macht (vgl. FinMin Baden-Württemberg, DStR 2002, 1532). Im weiteren ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Neuregelung des Kommunalenabgaberechts nunmehr die bisherige Unterscheidung von Beitrags-erhebungen nach dem BBauG und KAG nach Ansicht der Finanzverwaltung entfallen ist (vgl. FinMin Baden-Württemberg, DB 2010, 140).
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